
Vorgeschriebener Verfahrensablauf in Kinderschutzsachen 
 

  

  

  

  

     

   

 
Eingangsbestätigung an den Meldenden (schr.)  1. Eingang der Meldung „Aufnahmebogen für eine Mitteilung bei    

    Kindeswohlgefährdung“ und  
    Weitergabe an den zuständigen Sozialarbeiter 

   
Informationsweitergabe der „Einschätzung der Meldung einer Kindeswohlgefährdung durch die 
Fachkraft des Amtes für Jugend und Soziales“ durch Teamverantwortliche an die Vorgesetzten 

 2. Einschätzung der gemeldeten Situation durch erfahrene Fachkräfte  
    mit Teamverantwortliche nach Krisensitzung 
 

 

Beginn der Risikoabschätzung: 
 

   

gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung vorhanden keine gewichtigen 
Anhaltspunkte, 
aber Hilfebedarf 

erkennbar 

Anhaltspunkte 
unbegründet 

Sofortiger Hausbesuch erfolgt zur Erfassung der Situation vor Ort – Anamnese 
Diagnose 

 
 

  

 

Ergebnis: gewichtige Anhaltspunkte liegen vor   

Ergebnis: gewichtige Anhaltspunkte 
nicht abschließend einschätzbar 

 

  Ergebnis:  
  Anhaltspunkte  
  unbegründet 

 

Beratung / Motivation 
und Hinwirkung auf 

Hilfen 
 
 

 

Eltern sind nicht zur Mitwirkung 
bereit 

Eltern sind zur Mitwirkung bereit 
und nicht in der Lage 

Eltern sind zur Mitwirkung 
bereit und in der Lage 

weitere Recherchen / Eltern zur 
Zusammenarbeit motivieren / 

Absprachen formulieren 

 Hilfe nach 
SGB VIII 

 

Mitteilung 
an andere 
Leistungs-
träger über 
Hilfebedarf  

Inobhutnahme 
 

Anrufen des 
Familiengerichtes* 

 
 
 

Hilfeplan-
verfahren 

 Schutzplan 
 
 

Kindeswohl 
sichergestellt 

Hilfeplanverfahren

Ende § 8a* 
 

Ende § 8a* 
 

Ende § 8a* 
 

Ende § 8a* 
 

Ende § 8a*   
 

          Ende § 8a*          Ende § 8a*     Ende § 8a*  Ende § 8a* 
 

 
* = Information an die Vorgesetzten 

Autor: Sozialpädagogischer Dienst des Landkreises Teltow-Fläming, Stand: 28. März 2007 


	Diagnose

